
 
 

Checkliste zum Arbeits- und Verbraucherschutz an 
Ausstellungsständen und Marktbuden 

 
Eine Messe oder Ausstellung stellt hohe Anforderungen an die Sicherheit des Standpersonals und 
der Messebesucher. Vielfach ist mit Personen zu rechnen, die die Gefahren, die von den ausge-
stellten Produkten ausgehen, nicht oder nur unzureichend kennen. Diese Checkliste soll dabei 
helfen, wichtige Sicherheitsanforderungen umzusetzen. Diese Checkliste kann keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit erheben, sondern nur einige wichtige Aspekte aufzeigen. Bei weitergehendem 
Beratungsbedarf wenden Sie sich bitte an den Veranstalter, die Genehmigungsbehörde oder auch 
an das Gewerbeaufsichtsamt. 
 

Nr. Beschreibung des Prüfpunktes 
 

ja nein 

Allgemein 

1 Sind die Aufstellungsbedingungen des Veranstalters eingehalten?   
2 Wird auch schon während des Aufbaus des Standes auf die Arbeitssicherheit 

des Montagepersonals geachtet (Absturzsicherungen, Sicherheitsschuhe 
etc.)? 

  

3 Ist der Aufbau des Messestandes standsicher und wetterfest?   
4 Ist ausreichend Erste-Hilfe-Material am oder in der Nähe des Standes vor-

handen? 
 

  

 Gasanlagen 

5 Ist für das gasbetriebene Gerät ein aktueller Prüfnachweis einer befähigten 
Person (ehemals Sachkundiger) am Stand vorhanden? 

  

6 Sind die Druckgasbehälter (Flüssiggasflaschen) gegen den „Zugriff Unbefug-
ter― gesichert? 

  

7 Sind beim Betrieb von flüssiggasbetriebenen Geräten die erforderlichen 
Schutzeinrichtungen vorhanden? 
- Druckminderer 
- Zugelassene Schläuche 
- Schlauchbruchsicherung (über Erdgleiche) 
- Leckgassicherung (unter Erdgleiche) 

  

8 Werden die Druckgasflaschen ordnungsgemäß gelagert (Lüftung, Stand-
sicherheit etc.)? 
 

  

 Brandschutz 

9 Sind brennende Kerzen, Fackeln etc. so aufgestellt, dass die Entstehung ei-
nes Brandes verhindert ist? 

  

10 Ist ein geeigneter und geprüfter Feuerlöscher am oder in der Nähe des Stan-
des vorhanden? 

  

11 Ist der auf elektrischen Leuchten angegebene Abstand zu brennbaren Stoffen 
eingehalten? 

  

12 Ist sichergestellt, dass Fritteusen und Fettbackgeräte nicht neben Wasser-
zapfstellen oder Geräten, die Wasser beinhalten aufgestellt sind? 
 

  

 Elektrische Anlagen 

13 Ist der Schutz vor den Gefahren des elektrischen Stromes sichergestellt?   
14 Ist für den Fehlerfall ein Fehlerstromschutzschalter mit einem Auslösestrom  

< 30 mA vorhanden? 
  

15 Sind die eingesetzten elektrischen Betriebsmittel für den Einsatzzweck im 
Hinblick auf die Berührungssicherheit und den Wasserschutz geeignet? 
Trockener Raum: mind. Schutzart IP 20 (fingersicher) 
Außenbereich: mind. IP 44 

  

16 Ist für die eingesetzten elektrischen Betriebsmittel ein aktueller Prüfnachweis 
einer befähigten Person (z.B. Elektrofachkraft) am Stand vorhanden? 
 

  



 

 

DIENSTGEBÄUDE: 86159 Augsburg, Morellstraße 30 d (Außenstelle); Hauptgebäude: 86152 Augsburg, Fronhof 10 
BESUCHSZEITEN: Montag mit Donnerstag: 8:00 – 11:30 und 13:00 – 15:00 Uhr; Freitag: 8:00 – 12:00 Uhr 
TELEFON (Vermittlung): (08 21) 327-01 
TELEFAX (Gewerbeaufsichtsamt): (08 21) 327-2700 
E-MAIL (zentral): poststelle@gaa-a.bayern.de — INTERNET: http://www.gaa-a.bayern.de 
ERREICHBARKEIT MIT ÖFFENTLICHEN VERKEHRSMITTELN (VGA-Haltestellen und -Linien): 
Straßenbahn Linie 1: Kongreßhalle — Bus36: Bismarckbrücke 

Nr. Beschreibung des Prüfpunktes 
 

ja nein 

 Verbraucherschutz 

17 Ist sichergestellt, dass bei allen Vorführungen der Schutz von Personen 
(Standpersonal und Messebesucher) gewährleistet ist? 

  

18 Sind ausreichende Schutzeinrichtungen für vorhandene Quetsch-, Scher-, 
Einzugs- und Stoßstellen vorhanden, die auch besonders schutzbedürftige 
Personengruppen (Kinder, behinderte und ältere Personen) vor Gefahren 
schützen? 

  

19 Können ausgestellte Produkte, von denen hohe Gefährdungen ausgehen, nur 
von hierzu befugtem und geschultem Standpersonal in Betrieb genommen 
werden? 

  

20 Stehen Produkte, von denen hohe Gefährdungen ausgehen, unter ständiger 
Aufsicht des Standpersonals? 

  

21 Sind Produkte, die derzeit noch nicht den europäischen Anforderungen ent-
sprechen, mit einem entsprechenden Hinweisschild versehen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

22 Erfüllen auch die Werbegeschenke die Anforderungen der Produktsicherheit? 
 

  

 Persönliche Schutzausrüstung 

23 Sind die für den Umgang mit den Betriebsmitteln erforderlichen und geeigne-
ten persönlichen Schutzausrüstungen für das Standpersonal aber auch ggf. 
für Messebesucher bei entsprechenden Vorführungen in ausreichender Zahl 
vorhanden? 

  

 
Einschlägige wichtige Rechtsvorschriften 
 

 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG); 

 Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG); 

 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV); 

 Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und Arbeitsstättenrichtlinien (ASR) 

 Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) 

 BGV A1 Grundsätze der Prävention 
 
Die staatlichen Gesetze und Verordnungen finden Sie im Internet unter www.gesetze-im-internet.de. 
Berufgenossenschaftliche Bestimmungen können unter www.arbeitssicherheit.de abgerufen werden. 
Technische Regeln wie die z.B. Arbeitsstättenrichtlinien sind z.B. unter www.baua.de einsehbar. 

 
Dieses Produkt entspricht nicht den Sicherheitsanforderungen der ein-
schlägigen EU-Richtlinien. Es darf innerhalb der Europäischen Union 
(EU) und des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) erst in den Verkehr 
gebracht werden, wenn die Übereinstimmung mit diesen Richtlinien her-
gestellt ist. 
 
This product fails to comply with the safety requirements laid down in the 
relevant Community Directives which are applicable. Products may be 
placed on the market in the European Union (EU) and the European Eco-
nomic Area (EEA) only if they are in compliance with these directives. 

 

http://www.gesetze-im-internet.de/
http://www.arbeitssicherheit.de/
http://www.baua.de/
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